
Letzte Information zu den Einlasskontrollen für unserem Sportfest 

Regelungen aufgrund von Corona 

 

 

Es gilt „GGG“ für unsere Veranstaltung und eine Registrierung aller Personen auf der Anlage mittels 
QR-Code nach einem Programm, dass der DLV empfiehlt. 

GGG bedeutet, vollständig geimpft, genesen oder getestet. Für die beiden ersten GGs bitte 
Nachweise mitbringen und am Einlass vorzeigen.  

Das dritte G (getestet) bedeutet, dass alle unter 16 Jahren als getestet gelten, da diese 
Personengruppe schulpflichtig ist und in der Schule regelmäßig getestet wird. Das Alter muss über 
einen Sichtbildausweis nachgewiesen werden. Für ältere Schüler wird ein gültiger Schülerausweis als 
getestet anerkannt. Alle anderen müssen einen Schnelltest oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden 
vorweisen. 

Für die Registrierung mittels des QR-Codes werden die Angaben von Name, Vorname, 
Telefonnummer und Email verlangt und die Einlasszeit vermerkt. Beim Einlass befindet der QR-Code 
für den Check-In mit dem man auf die Seite für die Eingaben geleitet wird. Beim Check-out wird die 
Verweildauer beendet. 

Die Daten werden nur dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt und nach 4 Wochen gelöscht. 

Beim Einlass und Catering ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ferner ist eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, wenn der Abstand von 1,5m auf dem Platz nicht eingehalten werden kann. 

 
Die Toilettennutzung ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Es bestehen keine Umkleide- 
oder Duschmöglichkeiten. 
 
Aufgrund der Pandemie finden keine Siegerehrungen statt. Die Urkunden für die 
Finalteilnehmer*innen werden entweder ausgelegt oder den Vereinen nach der Veranstaltung per 
Post zugeschickt.  
 
 


